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KRYPTO -MELDEPFLICHT GESETZ  

 

Mit 01.01.2026 ist das Krypto -Meldepflichtgesetz (Krypto -MPfG) in Kraft getreten. Mit diesem Gesetz 
setzt Österreich eine EU -Richtlinie um, die einen automatischen Informationsaustausch für Krypto -Daten 
zwischen Steuerbehörden der teilnehmenden Staaten vorsieht.  
 
Neben den EU -Mitgliedstaaten sind auch zahlreiche Drittstaaten am Informationsaustausch beteiligt (zB ab 2028 
auch Singapur, Hongkong, Bahamas, British Virgin Islands, ab 2029 auch die USA).  
 
Anbieter von Kryptodienstleistungen sind nunmehr verpflichtet, jährlich die steuerlich relevanten Kryptotransaktio-
nen ihrer Kunden an die jeweils lokale Finanzverwaltung zu melden. Die Pflicht zur Meldung in Österreich trifft alle 
in Österreich zugelassene n und in Österreich ansässigen oder tätigen Krypto -Dienstleister. Betroffen sind also Un-
ternehmen, die hier Kryptodienstleistungen anbieten, beispielsweise die Verwahrung und Verwaltung von Krypto-
werten, den Tausch von Kryptowerten gegen Geld oder andere K ryptowerte sowie den Betrieb von Handelsplatt-
formen für Kryptowerte. Die Meldung hat stets bis 31. Juli des Folgejahres elektronisch an das Finanzamt zu erfol-
gen. Die erste Meldung für 2026 ist bis spätestens 31. 07.2027 zu erstatten.  
 
Wenn Steuerp flichtige eine Kryptoplattform mit Zulassung in Österreich  verwenden, und wenn diese Kryp-
toplattform für im Privatvermögen erzielte Krypto -Einkünfte KESt einbehalten und an das Finanzamt abgeführt hat, 
wird die Steuerpflicht im Normalfall durch den KESt -Abzug abgegolten  sein.  
 
Steuerpflichtige , die Kryptowährungen bei ausländischen Anbietern halten bzw auf ausländischen  Kryptobör-
sen  sowie Plattformen handeln, müssen ihre steuerpflichtigen  Krypto -Einkünfte in ihrer Einkommensteuerer-
klärung  offenlegen . 
 
Durch das Krypto -MPfG bzw die EU -Richtlinie werden Kryptotransaktionen über ausländische Kryptobörsen bzw 
Kryptowallets künftig der österreichischen Finanzverwaltung bekannt. Möglicherweise kann die Finanzverwaltung 
aus diesen Daten auch auf frühere Krypto -Einkünfte schließen.  
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